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Stadtjugendkapelle Herzogenaurach e.V. . Eichelmühlgasse 24 . 91074 Herzogenaurach 

Mitglied des Nordbayerischen Musikbundes 

Anmeldung 

SJK – Unterricht Jugend 
(<27)  
 

Die mit * gekennzeichneten Felder sind unbedingt auszufüllen 

Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen 
 

 

 

 

 

 
 

Erziehungsberechtigter / Kontoinhaber  

*Vorname, Name  
*Straße  
*Postleitzahl  *Wohnort  
*Geburtsdatum  
*Telefon  
*Email  
 

Schüler/in 
(solange unter 18 als beitragsfreies Mitglied, 
ab 18 beitragspflichtig, Kündigung der/des 
Erziehungsberechtigten dann möglich. 
Beitrag wird vom bekannten Konto weiter 
eingezogen) 
 
 

Hiermit genehmige ich, dass meine Daten an den Dachverband Nordbayerischer Musikbund e.V. weitergeleitet werden. Die 
Stadtjugendkapelle ist Mitglied des Nordbayerischen Musikbundes e.V. 
 

Beitrag 
 

Mitgliedsbeitrag:    40,00 € jährlicher Einzug (je Mitglied ab 18 Jahren) 

Ausbildungsbeitrag**:   396,00 € halbjährlicher Einzug* (je Schüler/in <27 Jahren) 

Instrumenten-Leihgebühr: 
(nach Verfügbarkeit) 

   15,00 € pro Monat im ersten Jahr monatlicher 
Einzug  (20,00 € 2. Jahr,  25,00 € ab 3. Jahr)  

Instrumentenversicherung 
(für Leihinstrumente verpflichtend und 
gültig ab Anmeldung, altersunabhängig) 

  10,00 € jährlicher Einzug 
(Privatinstrumente: ab 12 Jahren, Stichtag Alter und Versicherungsbeginn 1.1. 
des der Anmeldung folgenden Jahres). 

   * 66,00 € pro Monat – ab 1.9.2026 

 

**Die regelmäßige Teilnahme an Orchesterproben wird erwartet und ist von Anfang an ein wichtiger Teil der Ausbildung. Bei zeitweiser 

Orchesterbefreiung ist ein Orchesterbefreiungsbetrag  (12€/Monat) zu zahlen. Als Verein sind wir auf die Mithilfe unserer Mitglieder 

angewiesen: Pro Familie sind pro Schuljahr z.Zt. 6 Helferstunden zu leisten. Nicht geleistete Helferstunden werden am 

Schuljahresende mit je 20€ berechnet und abgebucht. 
 
Die Mitgliedsbeiträge sind nach § 10 b EStG und § 9 Nr. 3 KStG wie Spenden abziehbar. Es gilt 
die Gebührenordnung der Stadtjugendkapelle Herzogenaurach. Infos zu Helferstunden sind hier:  
 

Einzugsermächtigung: 
 

*IBAN 
 
(gilt so lange für beide Mitglieder, bis (z.B. bei volljährigen Schülern) eine zusätzliche Kontoverbindung über eine neue Anmeldung mitgeteilt wird) 

 

Ich ermächtige die Stadtjugendkapelle Herzogenaurach e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtjugendkapelle auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen  
 

 

___________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift des Erziehungsberechtigten / Kontoinhabers 

*Vorname, Name  
*Geburtsdatum  
*Instrument  
Ausbilder (falls bekannt)  
*Ausbildungsbeginn  

                      

D E                     

mailto:info@sjk-herzogenaurach.de
http://www.sjk-herzogenaurach.de/
https://sjk-herzogenaurach.de/helferlisten/


 

   
Stadtjugendkapelle Herzogenaurach e.V. . Eichelmühlgasse 24 . 91074 Herzogenaurach 

Mitglied des Nordbayerischen Musikbundes 

Anmeldung 

SJK – Unterricht Jugend  
(<27)  
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Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Bankdaten, sind allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich und werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen 
erhoben. Die Datenschutzinformationen gemäß Art. 12 ff DS-GVO sind dem beigefügten Merkblatt zu 
entnehmen. 
 
Das Formular „Datenerhebung Mitgliedschaft“ ist Bestandteil der Anmeldung und muss ausgefüllt und 
unterschrieben mit abgegeben werden. 
 
Die Stadtjugendkapelle Herzogenaurach versendet Vereinspost grundsätzlich per E-Mail an die oben 
angegebene Adresse. Bitte prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner. 
 
Es erscheint ca. monatlich ein Newsletter der Stadtjugendkapelle Herzogenaurach mit Neuigkeiten und 
Terminen. Falls Sie diesen nicht erhalten möchten, können Sie sich jederzeit formlos per E-Mail unter 
mitgliederverwaltung@sjk-herzogenaurach.de abmelden. 
 
 
Der Verein verpflichtet sich, für eine fachgerechte Ausbildung und eine leistungsgerechte Eingliederung in die 
Orchester zu sorgen. 
 
Der/die Schüler/in verpflichtet sich im Rahmen seiner/ihrer Möglichkeiten: 

- zur regelmäßen Teilnahme am Unterricht und an den Orchesterproben 
- zum häuslichen Üben 
- zur Teilnahme an den angesetzten Auftritten 

 
Unser Verein ist auf die Mithilfe seiner Mitglieder angewiesen. Um das zu gewährleisten, sind nach 
Gebührenordnung Helferstunden im Umfang von (z.Zt.) 6 Stunden pro Schuljahr pro Familie mit Kind in 
Ausbildung zu leisten. Nicht geleistete Helferstunden werden am Schuljahresende mit 20€ pro Stunde 
berechnet und als Helferstundenausgleich abgebucht. 
 
Die Eltern minderjähriger Schüler/innen erklären sich bereit, Ihr Kind zur Einhaltung dieser Verpflichtungen 
anzuhalten bzw. zu unterstützen und ihm die Teilnahme an den fachlichen und überfachlichen Veranstaltungen 
zu ermöglichen.  
Die regelmäßigen Termine werden mit dem/der zuständigen Ausbilder/in vereinbart; auf mehrtägige oder 
auswärtige Veranstaltungen wird gesondert hingewiesen. 
 
Der/die zuständige Ausbilder/in (Dirigent/in) oder andere ernannte Aufsichtspersonen sind minderjährigen 
Mitgliedern gegenüber für die Dauer der Veranstaltung aufsichtspflichtig. Dies gilt auch für den Fall, dass Eltern 
(wenn nicht als Aufsichtsperson ernannt) an der Veranstaltung teilnehmen. Für einzelne Veranstaltungen kann 
die Aufsichtspflicht im gegenseitigen Einverständnis anders geregelt werden. 
 
Eine Aufsichts- und Haftungspflicht seitens des Vereins besteht nicht für den Weg zum  bzw. vom 
Veranstaltungsort. Bei auswärtigen Veranstaltungen beginnt bzw. endet die Aufsichts- und Haftungspflicht am 
angegebenen Treffpunkt. 
Zur Unterstützung der Aufgaben des Vereins verpflichten sich Eltern minderjähriger Schüler/innen sich zu 
Helferstunden, wie in der Gebührenordnung festgelegt. 
 
 
 
 

Aufgenommen durch  Mandatsreferenz  

Vorstand  Kassier  
 
(Datum und Kurzzeichen, auszufüllen durch die SJK) 

 

mailto:mitgliederverwaltung@sjk-herzogenaurach.de

